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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Habersack über die Beschwerde des XXXX , StA. Irak,

vertreten durch den Verein Menschenrechte Österreich, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl vom 29.09.2020, Zl. 1088423909/200452788, zu Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang

file:///


1.1. Der Beschwerdeführer, ein irakischer Staatsangehöriger, reiste gemeinsam mit seinem Onkel und dessen

Familienangehörigen illegal in Österreich ein und stellte am 23.09.2015 seinen ersten Antrag auf internationalen

Schutz.

Zu seinen Fluchtgründen brachte er vor, sein Onkel habe in Bagdad einen Friseursalon betrieben und sei in

Zusammenhang mit dieser Tätigkeit von schiitischen Milizen bedroht worden. Da der Beschwerdeführer im Betrieb

seines Onkels mitgeholfen habe, sei auch er von diesen Drohungen betroffen gewesen.

Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vom 10.12.2017, Zl. 15-1088423909-151413845/

BMI-BFA_KNT_AST_01_TEAM_01, wurde der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status

des Asylberechtigten gemäß 

§ 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), bezüglich der Zuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Irak gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG

abgewiesen (Spruchpunkt II.), ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 2005

nicht erteilt (Spruchpunkt III.), gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung gemäß §

52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.), gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG

in den Irak zulässig ist (Spruchpunkt V.), sowie gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG eine Frist für die freiwillige Ausreise im

Ausmaß von 14 Tagen festgelegt (Spruchpunkt VI.).

1.2. Die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde wurde mit hg. Erkenntnis vom 23.05.2019, Zl. XXXX , als

unbegründet abgewiesen und ausgesprochen, dass die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei.

Begründend führte das Bundesverwaltungsgericht aus, der Revisionswerber stamme aus Bagdad. Es sei nicht

glaubhaft, dass der Revisionswerber im Irak durch eine schiitische Miliz bedroht worden sei bzw. von dieser Verfolgung

zu erwarten habe. Unter Berücksichtigung der getroKenen Feststellungen zur Sicherheits- und Versorgungslage

bestehe für den volljährigen, gesunden und arbeitsfähigen Revisionswerber bei einer Rückkehr nach Bagdad keine

reale Gefahr einer Verletzung seiner Rechte nach Art. 2 oder 3 EMRK.

1.3. Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 29.08.2019, Zl. Ra 2019/19/0304-7, wurde die gegen die hg.

Entscheidung erhobene Revision zurückgewiesen.

2.1. Am 03.06.2020 stellte der Beschwerdeführer seinen zweiten Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

Diesen Antrag begründete der Beschwerdeführer damit, dass seine alten Fluchtgründe nach wie vor aufrecht seien. Es

gebe aber diesbezüglich Neuigkeiten: Die Gruppe, die den Beschwerdeführer und seinen Onkel bedroht habe, habe

nach ihm und seinem Onkel vor ungefähr zwei Jahren bei der Familie des Beschwerdeführers gesucht. Die Familie des

Beschwerdeführers sei in diesem Zusammenhang ebenfalls bedroht worden und habe deshalb auch den Irak

verlassen. Der Beschwerdeführer werde im Irak weiterhin gesucht und sei im Falle einer Rückkehr in den Irak in Gefahr.

Die Sicherheitslage im Irak sei sehr gefährlich und die Situation werde schlechter. Die Gruppe, von der der

Beschwerdeführer und sein Onkel bedroht worden seien, sei jetzt sehr mächtig bzw. hätten mehr Macht. Die Familie

des Beschwerdeführers würde sich seit ungefähr zwei Jahren in der Türkei aufhalten. Dem Onkel des

Beschwerdeführers und dessen Familienangehörigen sei in Österreich der Status von subsidiär Schutzberechtigten

zuerkannt worden.

2.2. Mit dem angefochtenen Bescheid des BFA vom 29.09.2020, Zl. 1088423909/200452788, wurde der zweite Antrag

auf internationalen Schutz vom 03.06.2020 hinsichtlich des Status des Asylberichtigten gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen

entschiedener Sache zurückgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 68 Abs. 1 AVG wurde der Antrag auf internationalen

Schutz vom 03.06.2020 hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten wegen entschiedener Sache

zurückgewiesen (Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde dem

Beschwerdeführer gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde

gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.).

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG wurde festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers in den Irak gemäß § 46 FPG

zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1a FPG wurde ausgesprochen, dass keine Frist für die freiwillige

Ausreise bestehe (Spruchpunkt VI.) und gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 2 Z 6 FPG wurde gegen den Beschwerdeführer ein

auf die Dauer von zwei Jahren befristetes Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt VII.).

Das BFA traf in diesem Bescheid unter anderem die Feststellung, dass der erste Antrag auf internationalen Schutz am
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04.06.2019 rechtskräftig abgeschlossen worden sei. In diesem Verfahren seien alle bis zur Entscheidung dieses

Asylverfahrens entstandenen Sachverhalte berücksichtigt worden. Das gesamte Vorbringen des Beschwerdeführers

habe auf einem nicht glaubhaften Vorbringen beruht.

Im gegenständlichen Verfahren habe der Beschwerdeführer keinen Sachverhalt vorgebracht, der nach rechtskräftigem

Abschluss des Erstverfahrens entstanden sei. Vom BFA könne insgesamt kein neuer entscheidungsrelevanter

Sachverhalt festgestellt werden. Die Begründung des neuerlichen Asylantrages reiche nicht aus, einen neuen

gegenüber dem früheren Asylantrag wesentlich geänderten entscheidungsrelevanten Sachverhalt entstehen zu lassen.

Es könne auch nicht festgestellt werden, dass eine besondere Integrationsverfestigung des Beschwerdeführers in

Österreich bestehe. Der Onkel des Beschwerdeführers lebe mit seiner Familie in Österreich und sei subsidiär

Schutzberechtigter. Der Beschwerdeführer sei mit seinem Onkel gemeinsam in Österreich eingereist und lebe seither

mit seinem Onkel in einem gemeinsamen Haushalt. Ein Mnanzielles Abhängigkeitsverhältnis bestehe nicht, jedoch

versorge der Onkel den Beschwerdeführer mit einem Schlafplatz und Essen. Eine besondere gegenseitige Abhängigkeit

habe nicht festgestellt werden können.

Der Aufenthalt des Beschwerdeführers in Österreich erstrecke sich über einen Zeitraum von September 2015 bis in die

Gegenwart, wobei die Einreise nach Österreich illegal erfolgt sei. Der Beschwerdeführer spreche muttersprachlich

Arabisch und verfüge über beginnende Deutschkenntnisse. In Österreich sei er nicht Mitglied eines Vereines oder

sonstiger Organisationen. Er habe für eine Gemeinde in Kärnten gearbeitet.

Unter Beachtung sämtlicher bekannter Tatsachen könne kein unverhältnismäßiger EingriK in Art. 3 und Art. 8 MRK

erkannt werden.

Beweiswürdigend wurde im angefochtenen Bescheid zur Person des Beschwerdeführers ausgeführt, dass seine

Identität aufgrund fehlender Dokumente nicht feststehe.

Zu den Gründen für den neuen Antrag auf internationalen Schutz wurde beweiswürdigend ausgeführt, dass laut

Vorbringen des Beschwerdeführers seine Gründe aus dem vorangehenden Asylverfahren nach wie vor aufrecht seien.

Der Beschwerdeführer stütze sich im gegenständlichen Verfahren auf einen Sachverhalt, den er bereits im

Erstverfahren angegeben habe. Er beziehe sich im gegenständlichen Verfahren nach wie vor auf Rückkehrhindernisse,

die bereits im Kern im Vorverfahren behandelt worden seien. Eine asylrelevante Verfolgungsgefahr habe im

Vorverfahren nicht festgestellt werden können und könne auch im gegenständlichen Verfahren keine konkret gegen

den Beschwerdeführer gerichtet Verfolgung festgestellt werden.

Die vorgebrachten Gründe, die den Beschwerdeführer an einer Rückkehr in sein Herkunftsland hindern würden, seien

nicht geeignet, eine neue, inhaltliche Entscheidung des BFA zu bewirken und könne kein neuer

entscheidungsrelevanter Sachwalter festgestellt werden, da sich gegenüber dem Vorbescheid weder die Rechtslage

noch der wesentliche Sachverhalt geändert habe und sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem früheren

decke.

In der rechtlichen Begründung des angefochtenen Bescheides wurde vom BFA ausgeführt, dass die Rechtskraft des

Erkenntnisses des Bundesverwaltungsgerichtes vom 23.05.2019 einer neuerlichen Entscheidung sowohl hinsichtlich

des Status des Asylberechtigten als auch hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten entgegenstehe, da

weder in der maßgeblichen Sachlage noch im Begehren und auch nicht in den anzuwendenden Rechtsnormen eine

Änderung eingetreten sei, die eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages nicht von vornherein als

ausgeschlossen erscheinen ließe. Aus diesen Gründen sei das BFA zu einer Zurückweisung verpflichtet.

Gründe für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG würden nicht vorliegen.

Zum Familienleben des Beschwerdeführers wurde ausgeführt, dass sein Onkel und dessen Familienangehörige als

subsidiär Schutzberechtigte in Österreich leben würden. Der Beschwerdeführer lebe seit seiner Einreise mit seinem

Onkel in einem gemeinsamen Haushalt, wobei ein Mnanzielles Abhängigkeitsverhältnis nicht bestehe. Der

Beschwerdeführer werde jedoch von seinem Onkel mit einem Schlafplatz und Essen versorgt. Eine besondere

gegenseitige Abhängigkeit habe nicht festgestellt werden können. Im Verfahren seien auch keine weiteren Personen

festgestellt worden, mit denen der Beschwerdeführer in einem gemeinsamen Haushalt leben oder zu denen ein
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Mnanzielles oder sonstiges Abhängigkeitsverhältnis bestehen würde oder mit welchen ein im Sinn des Art. 8 EMRK

relevantes Familie geführt werde. Die Außerlandesbringung stelle daher insgesamt keinen EingriK in das durch Art. 8

MRK gewährleistete Recht auf Achtung des Familienlebens dar.

Zum Privatleben des Beschwerdeführers wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer seit fünf Jahren in Österreich

aufhältig sei, wobei diese Aufenthaltsdauer nach der diesbezüglichen Judikatur als zu gering betrachtet werde, um von

einer nachhaltigen Integration, die schwerer als das öKentliche Interesse an einer EKektuierung der negativen

Asylentscheidung wiegen würde, ausgehen zu können. Der Beschwerdeführer habe sich bislang aufgrund eines

ungerechtfertigten Asylantrages im Bundesgebiet aufgehalten. Es seien ihm zwar der Besuch diverser Sprachkurse

bzw. Schulbesuche zuzurechnen, die jedoch in der Abwägung nicht geeignet seien, das öKentliche Interesse an einer

AußerlandesschaKung zu überwiegen. Der Beschwerdeführer habe auch den überwiegenden Teil seines bisherigen

Lebens nicht in Österreich verbracht, sondern habe den größten Teil seines Lebens im Irak verbracht. Der

Beschwerdeführer sei in Österreich nicht berufstätig, weshalb auch nicht von einer Selbsterhaltungsfähigkeit

ausgegangen werden könne. Insgesamt gesehen hätten sich auch keine Anhaltspunkte ergeben, dass es dem

Beschwerdeführer nicht möglich sei, sich im Falle einer Rückkehr in den Irak in die dort herrschenden

Lebensgewohnheiten und Lebensverhältnisse wieder einzufinden.

Im Ergebnis sei daher ein EingriK in das Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers weniger beachtlich als das

öKentliche Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordneten Asyl- und Fremdenwesens. Daher sei eine

Rückkehrentscheidung gemäß § 9 Abs. 1-3 BFA-VG zulässig.

Zum Einreiseverbot wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht

nachzuweisen vermochte, weshalb ein Einreiseverbot zu verhängen sei. Auch sei der Beschwerdeführer der im ersten

Verfahren aufgetragenen und in Rechtskraft erwachsenen Frist für die freiwillige Ausreise nicht nachgekommen, was

zeige, dass sich der Beschwerdeführer nicht an behördliche oder gerichtliche Anweisungen halte. Der

Beschwerdeführer sei nicht in der Lage, die Mittel für seinen Unterhalt aus eigenem nachzuweisen. Der Unterhalt des

Beschwerdeführers sei nur durch staatliche oder fremde Unterstützung gewährleistet. Zudem verfüge der

Beschwerdeführer über kein Aufenthaltsrecht in Österreich und sei daher auch nicht in der Lage einer legalen

Beschäftigung nachzugehen.

Die Gesamtbeurteilung des Verhaltens des Beschwerdeführers, seiner Lebensumstände sowie seiner familiären und

privaten Anknüpfungspunkte hat im Zuge der Abwägungsentscheidung ergeben, dass die Erlassung eines

Einreiseverbotes in der angegebenen Dauer gerechtfertigt und notwendig sei, um die von ihm ausgehende

Gefährdung der öKentlichen Ordnung und Sicherheit zu verhindern. Das ausgesprochene Einreiseverbot sei daher zur

Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten.

2.3. Dieser Bescheid wurde dem Beschwerdeführer am 07.10.2020 persönlich zugestellt, wogegen mit Schreiben vom

14.10.2020 Beschwerde erhoben wurde.

Begründend wurde in der Beschwerde das bisherige Vorbringen des Beschwerdeführers im Wesentlichen wiederholt

und ausgeführt, dass sich die Lage seit der Erstantragstellung des Beschwerdeführers wesentlich und nachhaltig

geändert habe. So habe sich die Situation im Irak wesentlich verschlechtert und hätten die Familienangehörigen des

Beschwerdeführers auch den Irak vor zwei Jahren verlassen. In Österreich beMnde sich ein Onkel des

Beschwerdeführers und dessen Familie, bei denen der Beschwerdeführer wohne, während er im Irak nun niemanden

mehr habe. Der Beschwerdeführer werde weiterhin bedroht bzw. von einer Gruppe, wegen der er sein Heimatland

verlassen habe, nach wie vor gesucht.

Gestützt auf einen Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom 12.01.2019 Mnden sich sodann umfangreiche

Ausführungen zur Schutzfähigkeit des irakischen Staates und zu schiitischen Milizen sowie die Schlussfolgerung, dass

sich die ohnehin schon schwierige Situation im Irak aufgrund der Corona Pandemie noch einmal verschlechtert habe.

Aus diesen Gründen könne eine Zurückweisung wegen entschiedener Sache im gegenständlichen Fall nicht zulässig

sein und hätte die Erstbehörde aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes eine inhaltliche Sachentscheidung treKen

müssen. Aufgrund der den Beschwerdeführer betreKenden neuen individuellen Umstände können nicht mit

erforderlicher Sicherheit ausgeschlossen werden, dass er im Falle der Rückkehr in den Irak einer realen Gefahr im

Sinne des Art. 8 EMRK ausgesetzt wäre.



Zum Einreiseverbot wurde ausgeführt, dass die Voraussetzung des § 53 FPG nicht gegeben seien, zumal bei der

zutreKenden Gefährlichkeitsprognose das Gesamt(fehl)verhalten des Beschwerdeführers in Betracht zu ziehen sei.

Wenn sich das Fehlverhalten eines Drittstaatsangehörigen auf den unrechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet

beschränke und fallbezogen ausnahmsweise nur eine geringfügige Beeinträchtigung der öKentlichen Ordnung auf

dem Gebiet des Fremdenwesens darstelle, sei davon auszugehen, dass überhaupt kein Einreiseverbot zu verhängen

sei.

Der Beschwerdeführer habe nunmehr keine Familienangehörigen mehr im Herkunftsland, da diese vor zwei Jahren

von dort weggezogen seien. In Österreich habe er hingegen den Onkel väterlicherseits und dessen Familie, die sich um

ihn kümmern würden. Vom Beschwerdeführer gehe auch keine Gefährlichkeit aus bzw. sei ihm keine zu

prognostizieren, vielmehr habe er von seinem Recht, einen Asylantrag zu stellen, Gebrauch gemacht. So werde die

Aufhebung der Rückkehrentscheidung beantragt bzw. die Feststellung, dass die Rückkehrentscheidung auf Dauer

unzulässig sei. Außerdem werde die Aufhebung des Einreiseverbotes, in eventu die Verkürzung eben dieses beantragt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers

Der Beschwerdeführer ist irakischer Staatsangehöriger, sunnitischer Moslem und Araber. Die Muttersprache des

Beschwerdeführers ist arabisch.

Der Beschwerdeführer ist ledig und kinderlos.

Der Beschwerdeführer verließ gemeinsam mit seinem Onkel ( XXXX ), seiner Tante ( XXXX ) und deren beiden Kindern (

XXXX ) den Irak Ende August 2015 in Richtung Türkei und reiste in weiterer Folge ins Bundesgebiet ein, wo er am

23.09.2015 – gemeinsam mit diesen – seinen ersten Antrag auf internationalen Schutz stellte.

Der Beschwerdeführer wurde in Bagdad geboren und lebten bis zuletzt ebendort. Es konnte nicht festgestellt werden,

dass keine Familienangehörigen des Beschwerdeführers mehr im Irak, konkret in Bagdad. leben.

Der Beschwerdeführer besuchte bis zuletzt die Schule in Bagdad und half in den schulfreien Tagen seinem Onkel in

dessen Frisörladen in Bagdad.

Der Beschwerdeführer verfügt über keine berücksichtigungswürdigen familiären Anknüpfungspunkte in Österreich.

Er ist gesund und arbeitsfähig und war gemeinnützig in Österreich tätig, geht jedoch keiner Erwerbstätigkeit im

Bundesgebiet nach, sondern lebt von Leistungen aus der staatlichen Grundversorgung.

Der Beschwerdeführer besuchte in Österreich die Schule sowie einen – privaten – Deutschsprachkurs und ist der

Deutschen Sprache mächtig. Deutschsprachkenntnisse einer bestimmten Niveaustufe konnten jedoch nicht

festgestellt werden.

Sonstige Anhaltspunkte für das Vorliegen einer tiefgreifenden Integration im Bundesgebiet, in sprachlicher, sozialer

und wirtschaflticher Hinsicht konnten nicht festgestellt werden.

Der Beschwerdeführer wurde mit rechtskräftigem Urteil des LG XXXX vom 15.03.2019, XXXX , wegen des Verbrechens

des Suchtgifthandels gemäß § 28a Abs. 1 StGB, zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe im Ausmaß von 12

Monaten, unter Anordnung der Bewährungshilfe, verurteilt. Der Beschwerdeführer wurde für schuldig befunden im

Zeitraum Jänner 2018 bis November 2018 in wiederholten AngriKen vorschriftswidrig in einer die Grenzmenge (§ 28b

SMG) um das 0,9-fache übersteigenden Menge, nämlich zumindest 499 Gramm Cannabiskraut (WrkstoK: Delta-9-THC)

mit einem durchschnittlich angenommenen Reinheitsgehalt von 8 %, sohin einer Reinsubstanz von 39,92 Gramm an

Delta-9-THC, an namentlich genannte Abnehmer verkauft, sohin anderen überlassen zu haben. Mildernd wurde dabei

das Alter unter 21 Jahren sowie das Geständnis und der ordentlichen Lebenswandel gewertet. Erschwerend wurde

nichts gewertet.

Der erste Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers wurde mit Bescheid des BFA vom 10.12.2017, Zl.

15-1088423909-151413845/ BMI-BFA_KNT_AST_01_TEAM_01, bezüglich der Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.), bezüglich der Zuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Irak gemäß § 8 Abs. 1 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt
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II.), ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß 

§ 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.), gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung

gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.), gemäß 

§ 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG in den Irak zulässig ist (Spruchpunkt V.), sowie

gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG eine Frist für die freiwillige Ausreise im Ausmaß von 14 Tagen festgelegt (Spruchpunkt VI.).

Die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde wurde mit hg. Erkenntnis vom 23.05.2019, Zl. XXXX , als

unbegründet abgewiesen und ausgesprochen, dass die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei. Diese

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes erwuchs am 04.06.2019 in Rechtskraft.

Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 29.08.2019, Zl. Ra 2019/19/0304-7, wurde die gegen die hg.

Entscheidung erhobene Revision zurückgewiesen.

Der Beschwerdeführer ist der mit Bescheid des BFA vom 10.12.2017, Zl. 15-1088423909-151413845/ BMI-

BFA_KNT_AST_01_TEAM_01, angeordneten und in Rechtskraft erwachsenen VerpRichtung zur Ausreise aus dem

österreichischen Bundesgebiet nicht nachgekommen.

Gegenüber dem hg. Erkenntnis 23.05.2019 hat sich weder die Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt geändert

und deckt sich das neue Begehren des Beschwerdeführers im Wesentlichen mit dem früheren.

1.2. Zur Lage im Irak wird – wie bereits vom BFA – Folgendes festgestellt und werden dazu die im angefochtenen

Bescheid enthaltenen Feststellungen im Wesentlichen wörtlich – ohne Tabellen oder sonstige GraMken –

wiedergegeben:

„Politische Lage

•        Die politische Landschaft des Irak hat sich seit dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 enorm verändert (KAS

2.5.2018) und es wurde ein neues politisches System im Irak eingeführt (Fanack 2.9.2019). Gemäß der Verfassung vom

15.10.2005 ist der Irak ein islamischer, demokratischer, föderaler und parlamentarisch-republikanischer Staat (AA

12.1.2019; vgl. GIZ 1.2020a; Fanack 2.9.2019), der aus 18 Gouvernements (muhafaz?t) besteht (Fanack 2.9.2019). Artikel

47 der Verfassung sieht eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative vor (RoI 15.10.2005). Die

Kurdische Region im Irak (KRI) ist Teil der Bundesrepublik Irak und besteht aus den drei nördlichen Gouvernements

Dohuk, Erbil und Sulaymaniyah. Sie wird von einer Regionalverwaltung, der kurdischen Regionalregierung (Kurdistan

Regional Government, KRG), verwaltet und verfügt über eigene Streitkräfte (Fanack 2.9.2019). Beherrschende

Themenblöcke der irakischen Innenpolitik sind Sicherheit, Wiederaufbau und Grundversorgung,

Korruptionsbekämpfung und Ressourcenverteilung, die systemisch miteinander verknüpft sind (GIZ 1.2020a).

•        An der Spitze der Exekutive steht der irakische Präsident, der auch das Staatsoberhaupt ist. Der Präsident wird

mit einer Zweidrittelmehrheit des irakischen Parlaments (majlis al-nuww?b, engl.: Council of Representatives, dt.:

Repräsentantenrat) für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Er genehmigt

Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden. Der Präsident wird von zwei Vizepräsidenten unterstützt, mit

denen er den Präsidialrat bildet, welcher einstimmige Entscheidungen trifft (Fanack 2.9.2019).

•        Der Premierminister wird vom Präsidenten designiert und vom Parlament bestätigt (Fanack 2.9.2019; vgl. RoI

15.10.2005). Der Premierminister führt den Vorsitz im Ministerrat und leitet damit die tägliche Politik und ist auch

Oberbefehlshaber der Streitkräfte (Fanack 27.9.2018).

•        Die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, wird vom irakischen Repräsentantenrat (Parlament) ausgeübt (Fanack

2.9.2019). Er besteht aus 329 Abgeordneten (CIA 28.2.2020; vgl. GIZ 1.2020a). Neun Sitze werden den Minderheiten zur

Verfügung gestellt, die festgeschriebene Mindest-Frauenquote im Parlament liegt bei 25% (GIZ 1.2020a).

•        Nach einem ethnisch-konfessionellen System (Muhasasa) teilen sich die drei größten Bevölkerungsgruppen des

Irak - Schiiten, Sunniten und Kurden - die Macht durch die Verteilung der Ämter des Präsidenten, des Premierministers

und des Parlamentspräsidenten (AW 4.12.2019). So ist der Parlamentspräsident gewöhnlich ein Sunnit, der

Premierminister ist ein Schiit und der Präsident der Republik ein Kurde (Al Jazeera 15.9.2018). Viele sunnitische Iraker

stehen der schiitischen Dominanz im politischen System kritisch gegenüber. Die Machtverteilungsarrangements

zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden festigen den EinRuss ethnisch-religiöser Identitäten und verhindern die

Herausbildung eines politischen Prozesses, der auf die Bewältigung politischer Sachfragen abzielt (AA 12.1.2019).

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/46


•        Am 12.5.2018 fanden im Irak Parlamentswahlen statt, die fünfte landesweite Wahl seit der Absetzung Saddam

Husseins im Jahr 2003. Die Wahl war durch eine historisch niedrige Wahlbeteiligung und Betrugsvorwürfe

gekennzeichnet, wobei es weniger Sicherheitsvorfälle gab als bei den Wahlen in den Vorjahren (ISW 24.5.2018).

Aufgrund von Wahlbetrugsvorwürfen trat das Parlament erst Anfang September zusammen (ZO 2.10.2018).

•        Am 2.10.2018 wählte das neu zusammengetretene irakische Parlament den moderaten kurdischen Politiker

Barham Salih von Patriotischen Union Kurdistans (PUK) zum Präsidenten des Irak (DW 2.10.2018; vgl. ZO 2.10.2018;

KAS 5.10.2018). Dieser wiederum ernannte den schiitischen Politik-Veteranen Adel Abd al-Mahdi zum Premierminister

und beauftragte ihn mit der Regierungsbildung (DW 2.10.2018). Nach langen Verhandlungsprozessen und zahlreichen

Protesten wurden im Juni 2019 die letzten und sicherheitsrelevanten Ressorts Innere, Justiz und Verteidigung besetzt

(GIZ 1.2020a).

•        Im November 2019 trat Premierminister Adel Abdul Mahdi als Folge der seit dem 1.10.2019 anhaltenden

Massenproteste gegen die Korruption, den sinkenden Lebensstandard und den ausländischen EinRuss im Land,

insbesondere durch den Iran, aber auch durch die Vereinigten Staaten (RFE/RL 24.12.2019; vgl. RFE/RL 6.2.2020).

Präsident Barham Salih ernannte am 1.2.2020 Muhammad TawMq Allawi zum neuen Premierminister (RFE/RL

6.2.2020). Dieser scheiterte mit der Regierungsbildung und verkündete seinen Rücktritt (Standard 2.3.2020; vgl.

Reuters 1.3.2020). Am 17.3.2020 wurde der als sekulär geltende Adnan al-ZurM, ehemaliger Gouverneur von Najaf als

neuer Premierminister designiert (Reuters 17.3.2020).

•        Im Dezember 2019 hat das irakische Parlament eine der Schlüsselforderung der Demonstranten umgesetzt und

einem neuen Wahlgesetz zugestimmt (RFE/RL 24.12.2019; vgl. NYT 24.12.2019). Das neue Wahlgesetz sieht vor, dass

zukünftig für Einzelpersonen statt für Parteienlisten gestimmt werden soll. Hierzu soll der Irak in Wahlbezirke eingeteilt

werden. Unklar ist jedoch für diese Einteilung, wie viele Menschen in den jeweiligen Gebieten leben, da es seit über 20

Jahren keinen Zensus gegeben hat (NYT 24.12.2019).

•        Die nächsten Wahlen im Irak sind die Provinzwahlen am 20.4.2020, wobei es sich um die zweite Verschiebung des

ursprünglichen Wahltermins vom 22.12.2018 handelt. Es ist unklar, ob die Wahl in allen Gouvernements des Irak

stattMnden wird, insbesondere in jenen, die noch mit der Rückkehr von IDPs und dem Wiederaufbau der Infrastruktur

zu kämpfen haben. Die irakischen Provinzwahlen umfassen nicht die Gouvernements Erbil, Sulaymaniyah, Duhok und

Halabja, die alle Teil der KRI sind, die von ihrer eigenen Wahlkommission festgelegte Provinz- und Kommunalwahlen

durchführt (Kurdistan24 17.6.2019).
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Parteienlandschaft

•        Laut einer Statistik der irakischen Wahlkommission beläuft sich die Zahl der bei ihr registrierten politischen

Parteien und politischen Bewegungen auf über 200. 85% davon, national und regional, haben religiös-konfessionellen

Charakter (RCRSS 24.2.2019).

•        Es gibt vier große schiitische politische Gruppierungen im Irak: die Islamische Da‘wa-Partei, den Obersten

Islamischen Rat im Irak (eng. SCIRI) (jetzt durch die Bildung der Hikma-Bewegung zersplittert), die Sadr-Bewegung und

die Badr-Organisation. Diese Gruppen sind islamistischer Natur, sie halten die meisten Sitze im Parlament und stehen

in Konkurrenz zueinander – eine Konkurrenz, die sich, trotz des gemeinsamen konfessionellen Hintergrunds und der

gemeinsamen Geschichte im Kampf gegen Saddam Hussein, bisweilen auch in Gewalt niedergeschlagen hat (KAS

2.5.2018).

•        Die Gründung von Parteien, die mit militärischen oder paramilitärischen Organisationen in Verbindung stehen ist

verboten (RCRSS 24.2.2019) und laut Executive Order 91, die im Februar 2016 vom damaligen Premierminister Abadi

erlassen wurde, sind Angehörige der Volksmobilisierungskräfte (PMF) von politischer Betätigung ausgeschlossen

(Wilson Center 27.4.2018). Milizen streben jedoch danach, politische Parteien zu gründen (CGP 4.2018). Im Jahr 2018

traten über 500 Milizionäre und mit Milizen verbundene Politiker, viele davon mit einem Naheverhältnis zum Iran, bei

den Wahlen an (Wilson Center 27.4.2018).



•        Die sunnitische politische Szene im Irak ist durch anhaltende Fragmentierung und KonRikte zwischen Kräften, die

auf Gouvernements-Ebene agieren, und solchen, die auf Bundesebene agieren, gekennzeichnet. Lokale sunnitische

Kräfte haben sich als langlebiger erwiesen als nationale (KAS 2.5.2018).

•        Abgesehen von den großen konfessionell bzw. ethnisch dominierten Parteien des Irak, gibt es auch

nennenswerte überkonfessionelle politische Gruppierungen. Unter diesen ist vor allem die Iraqiyya/Wataniyya

Bewegung des Ayad Allawi von Bedeutung (KAS 2.5.2018).

•        Die folgende GraMk veranschaulicht die Sitzverteilung im neu gewählten irakischen Parlament. Sairoon (ein

Bündnis aus der Sadr-Bewegung und der Kommunistischen Partei) unter der Führung des schiitischen Geistlichen

Muqtada as-Sadr, ist mit 54 Sitzen die größte im Parlament vertretene Gruppe, gefolgt von der Fatah-Koalition des

Führers der Badr-Milizen, Hadi al-Amiri und der Nasr-Allianz unter Haider al-Abadi und der Dawlat al Qanoon-Allianz

des ehemaligen Regierungschefs Maliki (LSE 7.2018).
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Sicherheitslage

•        Im Dezember 2017 erklärte die irakische Regierung den militärischen, territorialen Sieg über den Islamischen

Staat (IS) (Reuters 9.12.2017; vgl. AI 26.2.2019). Die Sicherheitslage hat sich, seitdem verbessert (FH 4.3.2020). Ende

2018 befanden sich die irakischen Sicherheitskräfte (ISF) in der nominellen Kontrolle über alle vom IS befreiten Gebiete

(USDOS 1.11.2019).

•        Derzeit ist es staatlichen Stellen nicht möglich, das Gewaltmonopol des Staates sicherzustellen. Insbesondere

schiitische Milizen, aber auch sunnitische Stammesmilizen handeln eigenmächtig. Die im Kampf gegen den IS

mobilisierten, zum Teil vom Iran unterstützten Milizen sind nur eingeschränkt durch die Regierung kontrollierbar und

stellen eine potenziell erhebliche Bedrohung für die Bevölkerung dar. Durch die teilweise Einbindung der Milizen in

staatliche Strukturen (zumindest formaler Oberbefehl des Ministerpräsidenten, Besoldung aus dem Staatshaushalt)

verschwimmt die Unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren (AA 12.1.2019).

•        In der Wirtschaftsmetropole Basra im Süden des Landes können sich die staatlichen Ordnungskräfte häuMg nicht

gegen mächtige Stammesmilizen mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität durchsetzen. Auch in anderen

Landesteilen ist eine Vielzahl von Gewalttaten mit rein kriminellem Hintergrund zu beobachten (AA 12.1.2019).

Insbesondere in Bagdad kommt es zu Entführungen durch kriminelle Gruppen, die Lösegeld für die Freilassung ihrer

Opfer fordern (FIS 6.2.2018). Die Zahl der Entführungen gegen Lösegeld zugunsten extremistischer Gruppen wie dem

IS oder krimineller Banden ist zwischenzeitlich zurückgegangen (Diyaruna 5.2.2019), aber UNAMI berichtet, dass seit

Beginn der Massenproteste vom 1.10.2019 fast täglich Demonstranten in Bagdad und im gesamten Süden des Irak

verschwunden sind. Die Entführer werden als „Milizionäre“, „bewaKnete Organisationen“ und „Kriminelle“ bezeichnet

(New Arab 12.12.2019).

•        Die zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA stellen einen zusätzlichen, die innere Stabilität

des Irak gefährdenden EinRuss dar (ACLED 2.10.2019a). Nach einem AngriK auf eine Basis der

Volksmobilisierungskräfte (PMF) in Anbar, am 25. August (Al Jazeera 25.8.2019), erhob der irakische Premierminister

Mahdi Ende September erstmals o_ziell Anschuldigungen gegen Israel, für eine Reihe von AngriKen auf PMF-Basen

seit Juli 2019 verantwortlich zu sein (ACLED 2.10.2019b; vgl. Reuters 30.9.2019). Raketeneinschläge in der Grünen Zone



in Bagdad, nahe der US-amerikanischen Botschaft am 23. September 2019, werden andererseits pro-iranischen

Milizen zugeschrieben, und im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen den USA und dem Iran gesehen (ACLED

2.10.2019b; vgl. Al Jazeera 24.9.2019; Joel Wing 16.10.2019).

•        Als Reaktion auf die Ermordung des stellvertretenden Leiters der PMF-Kommission, Abu Mahdi Al-Muhandis,

sowie des Kommandeurs der Quds-Einheiten des Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran, Generalmajor

Qassem Soleimani, durch einen DrohnenangriK der USA am 3.1.2020 (Al Monitor 23.2.2020; vgl. MEMO 21.2.2020; Joel

Wing 15.1.2020) wurden mehrere US-Stützpunkte durch den Iran und PMF-Milizen mit Raketen und Mörsern

beschossen (Joel Wing 15.1.2020).
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Islamischer Staat (IS)

•        Seit der Verkündigung des territorialen Sieges des Irak über den Islamischen Staat (IS) durch den damaligen

Premierminister al-Abadi im Dezember 2017 (USCIRF 4.2019; vgl Reuters 9.12.2017) hat sich der IS in eine

Aufstandsbewegung gewandelt (Military Times 7.7.2019) und kehrte zu Untergrund-Taktiken zurück (USDOS 1.11.2019;

vgl. BBC 23.12.2019; FH 4.3.2020). Zahlreiche Berichte erwähnen Umstrukturierungsbestrebungen des IS sowie eine

Mobilisierung von Schläferzellen (Portal 9.10.2019) und einen neuerlichen Machtzuwachs im Norden des Landes (PGN

11.1.2020).

•        Der IS unterhält ein Netz von Zellen, die sich auf die Gouvernements Ninewa, Salah ad-Din, Kirkuk und Diyala

konzentrieren, während seine Taktik IED-AngriKe auf Sicherheitspersonal, Brandstiftung auf landwirtschaftlichen

Flächen und Erpressung von Einheimischen umfasst (Garda 3.3.2020). Der IS führt in vielen Landesteilen weiterhin

kleinere bewaKnete Operationen, Attentate und AngriKe mit improvisierten Sprengkörpern (IED) durch (USCIRF

4.2019). Er stellt trotz seines Gebietsverlustes weiterhin eine Bedrohung für Sicherheitskräfte und Zivilisten,

einschließlich Kinder, dar (UN General Assembly 30.7.2019). Er ist nach wie vor der Hauptverantwortliche für Übergriffe

und Gräueltaten im Irak, insbesondere in den Gouvernements Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa und Salah ad-Din

(USDOS 11.3.2020; vgl. UN General Assembly 30.7.2019). Im Jahr 2019 war der IS insbesondere in abgelegenem,

schwer zugänglichem Gelände aktiv, hauptsächlich in den Wüsten der Gouvernements Anbar und Ninewa sowie in den

Hamrin-Bergen, die sich über die Gouvernements Kirkuk, Salah ad-Din und Diyala erstrecken (ACLED 2.10.2019a). Er ist

nach wie vor dabei sich zu reorganisieren und versucht seine Kader und Führung zu erhalten (Joel Wing 16.10.2019).

•        Der IS setzt weiterhin auf Gewaltakte gegen Regierungziele sowie regierungstreue zivile Ziele, wie Polizisten,

Stammesführer, Politiker, Dorfvorsteher und Regierungsmitarbeiter (ACLED 2.10.2019a; vgl. USDOS 1.11.2019), dies

unter Einsatz von improvisierten Sprengkörpern (IEDs) und SchusswaKen sowie mittels gezielten Morden (USDOS

1.11.2019), sowie Brandstiftung. Die ÜbergriKe sollen Spannungen zwischen arabischen und kurdischen

Gemeinschaften entfachen, die Wiederaufbaubemühungen der Regierung untergraben und soziale Spannungen

verschärfen (ACLED 2.10.2019a).

•        Insbesondere in den beiden Gouvernements Diyala und Kirkuk scheint der IS im Vergleich zum Rest des Landes

mit relativ hohem Tempo sein Fundament wieder aufzubauen, wobei er die lokale Verwaltung und die

Sicherheitskräfte durch eine hohe Abfolge von AngriKen herausfordert (Joel Wing 16.10.2019). Der IS ist fast vollständig

in ländliche und gebirgige Regionen zurückgedrängt, in denen es wenig Regierungspräsenz gibt, und wo er de facto die

Kontrolle über einige Gebiete insbesondere im Süden von Kirkuk und im zentralen und nordöstlichen Diyala aufgebaut

hat (Joel Wing 3.2.2020).

•        Im Mai 2019 hat der IS im gesamten Mittelirak landwirtschaftliche AnbauRächen in Brand gesetzt, mit dem Zweck

die Bauernschaft einzuschüchtern und Steuern einzuheben, bzw. um die Bauern zu vertreiben und ihre Dörfer als

Stützpunkte nutzen zu können. Das geschah bei insgesamt 33 Bauernhöfen - einer in Bagdad, neun in Diyala, 13 in

Kirkuk und je fünf in Ninewa und Salah ad-Din - wobei es gleichzeitig auch Brände wegen der heißen Jahreszeit und

infolge lokaler Streitigkeiten gab (Joel Wing 5.6.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Am 23.5.2019 bekannte sich der Islamische

Staat (IS) in seiner Zeitung Al-Nabla zu den Brandstiftungen. Kurdische Medien berichteten zudem von Brandstiftung in

Daquq, Khanaqin und Makhmour (BAMF 27.5.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Im Jänner 2020 hat der IS eine BüKelherde

in Baquba im Distrikt Khanaqin in Diyala abgeschlachtet, um eine Stadt einzuschüchtern (Joel Wing 3.2.2020; vgl. NINA

17.1.2020).



•        Mit Beginn der Massenproteste im Oktober 2019 stellte der IS seine Operation weitgehend ein, wie er es stets

während Demonstrationen getan hat, trat aber mit dem Nachlassen der Proteste wieder in den KonRikt ein (Joel Wing

6.1.2020).
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Sicherheitsrelevante Vorfälle, Opferzahlen

•        Vom Irak-Experten Joel Wing wurden im Lauf des Monats November 2019 für den Gesamtirak 55

sicherheitsrelevante Vorfälle mit 47 Toten und 98 Verletzten verzeichnet, wobei vier Vorfälle, Raketenbeschuss einer

Militärbasis und der „Grünen Zone“ in Bagdad (Anm.: ein geschütztes Areal im Zentrum Bagdads, das irakische

Regierungsgebäude und internationale Auslandvertretungen beherbergt), pro-iranischen Volksmobilisierungskräften

(PMF) zugeschrieben werden (Joel Wing 2.12.2019). Im Dezember 2019 waren es 120 sicherheitsrelevante Vorfälle mit

134 Toten und 133 Verletzten, wobei sechs dieser Vorfälle pro-iranischen Gruppen zugeschrieben werden, die gegen

US-Militärlager oder gegen die Grüne Zone gerichtet waren (Joel Wing 6.1.2020). Im Jänner 2020 wurden 91

sicherheitsrelevante Vorfälle mit 53 Toten und 139 Verletzten verzeichnet, wobei zwölf Vorfälle, Raketen- und

Mörserbeschuss, pro-iranischen PMF, bzw. dem Iran zugeschrieben werden, während der Islamische Staat (IS) für die

übrigen 79 verantwortlich gemacht wird (Joel Wing 3.2.2020). Im Febraur 2020 waren es 85 Vorfälle, von denen drei auf

pro-iranischen PMF zurückzuführen sind (Joel Wing 5.3.2020).

•        Der Rückgang an Vorfällen mit IS-Bezug Ende 2019 wird mit den Anti-Regierungsprotesten in Zusammenhang

gesehen, da der IS bereits in den vorangegangenen Jahren seine AngriKe während solcher Proteste reduziert hat.

Schließlich verstärkte der IS seine Angriffe wieder (Joel Wing 3.2.2020).
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Sicherheitslage Bagdad

•        Das Gouvernement Bagdad ist das kleinste und am dichtesten bevölkerte Gouvernement des Irak mit einer

Bevölkerung von mehr als sieben Millionen Menschen. Die Mehrheit der Einwohner Bagdads sind Schiiten. In der

Vergangenheit umfasste die Hauptstadt viele gemischte schiitische, sunnitische und christliche Viertel, der Bürgerkrieg

von 2006-2007 veränderte jedoch die demograMsche Verteilung in der Stadt und führte zu einer Verringerung der

sozialen Durchmischung sowie zum Entstehen von zunehmend homogenen Vierteln. Viele Sunniten Rohen aus der

Stadt, um der Bedrohung durch schiitische Milizen zu entkommen. Die Sicherheit des Gouvernements wird sowohl

vom „Baghdad Operations Command“ kontrolliert, der seine Mitglieder aus der Armee, der Polizei und dem

Geheimdienst bezieht, als auch von den schiitischen Milizen, die als stärker werdend beschrieben werden (OFPRA

10.11.2017).

•        Entscheidend für das Verständnis der Sicherheitslage Bagdads und der umliegenden Gebiete sind sechs

mehrheitlich sunnitische Regionen (LatiMya, Taji, al-Mushahada, al-Tarmia, Arab Jibor und al-Mada'in), die die

Hauptstadt von Norden, Westen und Südwesten umgeben und den sogenannten „Bagdader Gürtel“ (Baghdad Belts)

bilden (Al Monitor 11.3.2016). Der Bagdader Gürtel besteht aus Wohn-, Agrar- und Industriegebieten sowie einem Netz

aus Straßen, Wasserwegen und anderen Verbindungslinien, die in einem Umkreis von etwa 30 bis 50 km um die Stadt



Bagdad liegen und die Hauptstadt mit dem Rest des Irak verbinden. Der Bagdader Gürtel umfasst, beginnend im

Norden und im Uhrzeigersinn die Städte: Taji, Tarmiyah, Baqubah, Buhriz, Besmaja und Nahrwan, Salman Pak,

Mahmudiyah, Sadr al-YusuMyah, Fallujah und Karmah und wird in die Quadranten Nordosten, Südosten, Südwesten

und Nordwesten unterteilt (ISW 2008).

•

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.bvwg.gv.at
file:///

	TE Bvwg Erkenntnis 2020/11/6 L507 2181882-2
	JUSLINE Entscheidung


